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Anwalt und EDV 
Fragen der berufsspezi f ischen EDV-Anwendung sind nicht ausschl ießl ich techno log ische Fragen. V ie lmehr 
hängen fast alle Probleme dieses Bereichs mit einer bes t immten Auf fassung von dem Beruf zusammen, zu 
dessen Unterstützung die EDV eingesetzt werden sol l . Deshalb muß ein EDV-Konzept zuerst theoret ische Klar
heit darüber schaf fen, h insicht l ich we lcher Rollen ein Beruf sich der EDV-Unterstützung bedienen soll . Was 
den Anwa l t betr i f f t , kann man be im gegenwär t igen Stand der Dinge drei Rollen unterscheiden, bei denen der 
EDV-Einsatz wesent l i che Fortschritte verspr icht: Der Anwa l t kann als Kanzleiorganisator, In format ionsverarbei 
ter und Anb ie ter von Dienst le is tungen auf die EDV zurückgrei fen. 

Der Anwalt als Kanzleiorganisator 

In der Anwal tskanzle i fa l len äußere Organisat ionsabläufe an, die zwar vermit te l t mit der jur ist ischen Tätigkeit 
des Anwal ts zusammenhängen und letzten Endes auch (mit) durch Rechtsnormen determinier t s ind, die aber 
analyt isch doch zutref fend als „reine" Organisat ionsvorgänge qualif iziert we rden können. (Typische Beispiele 
für diese Art von Ab läu fen sind etwa: F inanzbuchhal tung, Terminverwa l tung, Wiedervor lagewesen etc.). Die 
gäng igen Anwa l t sp rog ramme enthalten dazu S tandardkomponenten , so daß man (trotz aller Unterschiede im 
Detail) von e inem gesicherten „Stand der Technik" ausgehen kann. Grundsätzl ich gilt, daß hier die EDV ein 
erhebl iches Unterstützungspotent ia l zur Ver fügung stellt. Die entsprechende Entscheidung reduziert sich auf 
einen Kosten-Nutzen-Kalkül , bei d e m die M in im ie rung von Haftungsr is iken einen entsche idenden A b w ä g u n g s 
faktor darstellt. Fragen des jur ist ischen Selbstverständnisses sind nicht (oder nur sehr indirekt) betrof fen. Die 
wesent l i chen Entsche idungen l iegen meist vor der Abw ick lung derart iger organisator ischer Vorgänge. 

Der Anwalt als „Informationsverarbeiter" 

Sucht man nach e inem geme insamen Nenner, unter d e m sich die Rolle der EDV für die anwalt l iche Tätigkeit 
außerhalb der „b loßen" Organisat ionsvorgänge begrei fen läßt, so bietet sich als ein nahel iegender theoret i 
scher Gesichtspunkt die Kategorie der In format ionsverarbei tung an. Auch w e n n man die schwier ige Frage der 
Def in i t ion von „ In fo rmat ion" ausk lammert , dürf te doch eine Übere inkunf t darüber zu erzielen sein, daß der 
Anwa l t bei einer Vielzahl seiner Tät igkeiten Informat ionen sucht, au fn immt , darstel l t und umsetzt. Man muß 
sich nicht darauf fes t legen, ob nicht in e inem wei teren Sinne alles Handeln als Informat ionsverarbei tung be
trachtet we rden kann. Mi t dieser Frage müßte man sich erst auseinandersetzen, w e n n j emand behaupten w o l l 
te, der Anwa l t sei nur „ in format ion manager". Hier soll ledigl ich behauptet we rden , daß es einen relevanten 
anwal t l ichen Hand lungsbere ich gibt, der zutref fend so charakterisiert we rden kann. Dieser Ansatz hat zusätz
lich den Vorte i l , daß er den Ansch luß an die Diskussion im Feld der „Cogni t ive Science" ermögl icht . Denn dort 
hat sich der Aspek t der „ In format ionsverarbei tung" mit guten Gründen als ein lei tender Forschungsgesichts
punkt etabliert. 

Die Nutzung von Datenbanken 

In format ionsverarbei tung setzt den Zugang zu In format ionen voraus. Diese sind Jur isten bisher vor al lem in 
gedruckter Erscheinungsform vertraut. Es ist für die Einschätzung des EDV-Einsatzes von Nutzen sich zu ver
gegenwär t igen , daß auch die Einführung des Druckes eine Revolut ion im U m g a n g mit d e m Wissen darstel l te, 
die man sich heute — eben wei l das gedruckte Wor t so vertraut ist — kaum noch vorstel len kann. Professions
geschicht l iche Untersuchungen zeigen jedoch , daß die jur is t ischen Berufe dadurch nachhalt ig umgesta l te t 
wo rden s ind. W e n n heute EDV-gestützte Formen des Umgangs mit In format ionen in den Juristenal l tag Einzug 
halten, so ist dies etwas prinzipiel l mit der Einführung des Drucks Vergle ichbares. Der Schock, den manche 
angesichts der EDV emp f i nden , dürf te viele Jur isten in vergle ichbarer Weise angesichts der ersten gedruckten 
Bücher befal len haben. Vor d iesem Hintergrund zeigt s ich, daß die adäquate Art der Erfassung des neuen 
M e d i u m s die sein dür f te, jur ist ische Datenbanken als eine zusätzl iche Li teraturform zu betrachten, eben als 
„e lektronische Literatur". Dabei kann man dann bezogen auf das gegenwär t ige Angebo t hauptsächl ich Daten
banken mit (rechtsrelevanten) Fakten von Datenbanken mit (rechtsrelevanten) Texten unterscheiden. Zur ersten 
Gruppe zählt etwa eine Datenbank mit dem Inhalt des Handelsregisters. Zur zwei ten Gruppe sind u.a. zu rech-
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nen: Normendatenbanken , Datenbanken mit Verwal tungsvorschr i f ten, Datenbanken mit behördl ichen Erlassen, 
AGB-Datenbanken und Rechtsprechungsdatenbanken. Läßt man das Prinzip der mögl ichst vol ls tändigen Ver
wer tung des ver fügbaren Wissens als Qual i tätskr i ter ium anwalt l icher Arbei t ge l ten, so ist die Nutzung solcher 
Datenbanken unverzichtbar. Anges ichts der Fülle der Angebo te w i rd man aber, soll sich nicht das Informa
t ionsprob lem auf höherer Ebene w iederho len , „Or ient ierungshi l fen zweiter Ordnung" benöt igen. Um auf das 
Eingangsbeispie l zu rückzukommen: So w ie dem gedruckten Buch die Bib l iographien auf dem Fuß fo lg ten, 
müssen jetzt en tsprechende Erschl ießungsmit tel für Datenbanken konzipiert werden . 

Der Einsatz von „Expertensystemen" 

Genau beschreibbare Teile der anwal t l ichen Tätigkeit bestehen aus der korrekten Handhabung sehr großer 
Regelmengen. Zur Klarstel lung ist darauf h inzuweisen, daß dies für viele sehr wesent l iche Aspekte der anwalt
l ichen Tätigkeit nicht gilt. Dadurch w i rd die Korrektheit der Ausgangsthese aber nicht in Frage gestellt. Auf den 
„regelor ient ier ten" Feldern werden „Expertensysteme" zur Unterstützung des Anwal ts eine immer größere Be
deutung gew innen . Diese Bedeutung l iegt vor allen Dingen in der Entlastung von rout inemäßiger Regelbeach
tung und in der Überprü fung, ob alle relevanten Regeln beachtet wu rden . Eine Determin ierung der jur is t ischen 
Entscheidung ist bei intel l igenter Konzept ion und Handhabung derart iger Systeme ausgeschlossen. Die Kehr
seite der Medai l le ist aber die Gefahr, daß „bl inder" Einsatz von (vielleicht noch dazu mangelhaf t konzipierten) 
„Exper tensystemen" das jur ist ische Gespür vergröbert und nivell iert, statt dessen ständige Ver fe inerung zu un
terstützen. A l lerd ings muß man, um das Bild ausgewogen zu präsent ieren, auch darauf h inweisen, daß die 
Grenzen von regelor ient ierten „Expertensystemen" nicht mehr dort l iegen, w o sie mancher Jurist vermutet . Als 
besonders eindrucksvol les Beispiel zur Revidierung derart iger Vorurtei le e ignet sich „Comprowise" , ein Pro
g ramm zur Unterstützung be im Auf f inden der maximal vertretbaren Verg le ichsquote (vgl. luR 1986, S. 2261). 

Der Anwalt als Anbieter von Dienstleistungen 

Zu Recht w i rd angesichts der gegenwär t igen Situat ion des Anwal tsberu fs immer w ieder betont, daß der A n 
wal t sein Tät igkei tsfeld durch Anb ie ten neuart iger Dienst le is tungen erwei tern sollte. Einen w ich t igen Beitrag 
zur Unterstützung dieses neuen anwal t l ichen „Dienst le is tungssektors" kann die EDV leisten. A m Anfang hat 
al lerdings immer die kreative Idee zu stehen. Die Kenntnis der zur Ver fügung stehenden EDV-Hi l fsmit te l kann 
dabei zwar inspir ierend wi rken und die Intuit ion anlei ten, man w i rd aber nicht automat isch durch EDV kreativ. 
W e g e n dieser Ausgangs lage kann es hier keinen Standardkanon von Projekten geben, und schon gar nicht so 
etwas w ie kreat iv i tätsfördernde schlüsselfert ige Lösungen. W o h l aber können zur Veranschaul ichung einzelne 
Beispiele beschr ieben werden , die für mög l iche Entwick lungsr ichtungen stehen. 

Kanzlei-Newsletter 

Da der Anwa l t (auch wesent l ich) „ Informat ionsverarbei ter" ist, fällt bei ihm eine Fülle von Informat ionen an. Er 
kann daraus bei guter, EDV-unterstützter Organisat ion ohne allzu großen zusätzl ichen Ze i taufwand Publikatio
nen für seine Klienten herstel len. Derart ige „Newslet ter" von Anwal tskanzle ien gehören in den USA bereits zum 
gewohn ten Erscheinungsbi ld. Der EDV-Hintergrund ist hier im wesent l i chen durch die Integrat ion zwischen 
dem eigenen „ in format ion management " und den Techniken des „Desktop Publ ishing" best immt, was ef f i 
ziente und kostengünst ige Publ ikat ionsmögl ichkei ten ermögl icht . 

Kanzlei-Datenbank 

Die no twend ige Infrastruktur für die eben angesprochene Publ ikat ionstät igkeit (wie auch für die im fo lgenden 
skizzierte „Kanzlei-Mai lbox") bi ldet die e igene „Kanzlei-Datenbank". Dabei handelt es sich nur dem M e d i u m 
nach um etwas Neues. Denn auch bisher schon hat jeder Anwa l t Wissen gesammel t und organisiert. Woh l 
aber eröf fnet das (an sich nur instrumentei le) neue M e d i u m quali tat iv neue Mögl ichke i ten der Organisat ion 
und Nutzung des ständig wachsenden Wissens. Gesichert w i rd näml ich erstens die Beherrschbarkeit des W is 
sens. Das j e d e m Anwa l t geläuf ige Phänomen der ungenauen Erinnerung („dazu hatten wi r doch schon ir
g e n d w o e inmal etwas") verbunden mit anschl ießender langer (und oft erfolgloser) Suche in den „Papiermate
rial ien" kann bei EDV-Unterstützung zwar nicht ausgeschal tet , woh l aber in se inem Auf t re ten erhebl ich redu
ziert werden . A l lerd ings g ibt es hier keinen Au tomat i smus : „Chaot ische" Wissensakkumula t ion ist auch EDV¬
unterstützt mög l i ch . Es besteht sogar die Gefahr, daß der t rüger ische Schein der leichten In fo rmat ionssamm
lung und W iede rgew innung zum Entstehen von „Datenf r iedhöfen" führt , die im Ergebnis einer Papierkartei 
unter legen sein können. Hier rächt sich die mange lnde Ausb i ldung von Jur isten auf dem Gebiet der Me thoden 
zur Wissensorganisat ion. Daraus result ierende Ent täuschungen begünst igen dann den Trend hin zu großen 
„schlüssel fer t igen" Lösungen. 
Es soll nicht bestr i t ten we rden , daß für bes t immte Dokumenta t ionsvorhaben Großdatenbanken mit umfangre i 
chem organisator ischem Unterbau no twend ig s ind. Es gi l t aber rechtzeit ig auf eine dami t verbundene Gefahr 
h inzuweisen, der man (vielleicht paradoxerweise) gerade mit den Mi t te ln ausweichen kann, die den p rob lema
t ischen Trend fördern. Die Gefahr l iegt in d e m Irrtum begründet , daß es g le ichgül t ig sei, wer auf we lche We ise 
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Wissen sammel t , organisiert und zur Ver fügung stellt. Dagegen ist an die einfache Tatsache zu er innern, daß es 
keine voraussetzungslose Form der Wissensorganisat ion gibt. (Das gilt sogar für Vol l textdatenbanken.) Zuge
gebenermaßen sind einige Prinzipien der Zusammenste l lung jur is t ischen Wissens unumstr i t ten. W e n n garan
tiert ist, daß diese Prinzipien durch einen Datenbankanbieter gewahr t we rden , kann man getrost Konsumenten
mental i tät entwicke ln . Beschränkt man sich aber darauf, verschenkt man die Chancen des neuen Med iums . 
Diese l iegen dar in, daß man ansonsten vernachlässigte (oder ignorierte) In format ionen und die eigene „Sicht 
auf die In format ionen" festhal ten kann. Was den ersten Punkt angeht , ist in erster Linie an unveröf fent l ichte 
Urteile zu denken, die dennoch (wie etwa die mietrecht l iche Rechtsprechung des ört l ichen Amtsger ichts) „vor 
Ort" von höchster Relevanz sind. Um den zwei ten Punkt zu veranschaul ichen, sei an die Problematik der leit
satzorientierten Dokumenta t ion erinnert. Jeder Leitsatz stellt eine indiv iduel le Bewertung dar, die (selbst dann, 
wenn der Leitsatz „amt l i ch" ist) auf jeden Fall außerordent l ich voraussetzungsvol l und manchmal sogar nach
weis l ich unzutref fend ist. Wer als Anwal t alle auf diese Punkte bezogenen Erfahrungen seines Berufslebens 
kont inuier l ich festhal ten und zugängl ich aufbewahren w i l l , kann dies unter den Bed ingungen der heut igen 
Informat ionsf lut nicht mehr ohne EDV-Unterstützung tun. Mi t dieser These soll nicht unterstel l t we rden , daß 
„der Computer" d e m Menschen über legen sei. Der Mensch braucht aber dieses neue Instrument, sobald er 
sich in einer In format ions landschaf t einrichtet, die seine Mög l ichke i ten zum Präsenthalten von Wissen überfor
dert. Für den Anwal tsberu f ist diese Situation e ingetreten, verschärf t noch durch drohende Haftungsr is iken bei 
Nicht-Verwertung von Informat ionen Und, was man nicht vergessen sol l te: Es g ibt im „ in format ion manage
ment" auch so etwas w ie eine „Kampf-Pari tät" mit den Gerichten, die sich der Anwal tss tand ange legen sein 
lassen muß. U m wieder ein Beipiel zur Unterstützung dieser Auf fassung zu zi t ieren: Als einige amer ikanische 
Anwäl te prüf ten, ob man gericht l ich einen Anspruch auf Zugang zu ger icht l ichen Rechtsprechungsdatenban
ken durchsetzen könne, g ingen verschiedene Gerichte dazu über, diese Datenbanken der Anwal tschaf t zu
gängl ich zu machen. Das Thema dürfte sich in naher Zukunf t auch in der Bundesrepubl ik Deutschland stel len. 

Kanzlei-Mailbox 

Das in der Anwal tskanzle i entstehende Informat ionspotent ia l kann, w e n n es mit EDV-Hi l fsmit te ln organisiert 
ist, nicht nur in gedruckter Form angeboten werden . V ie lmehr besteht auch die relativ leicht zu real isierende 
Mögl ichke i t , es über eine eigene Mai lbox elektronisch zur Ver fügung zur Ver fügung zu stel len. Der Anwa l t tritt 
hier nicht als (mehr oder weniger) passiver Nutzer anderer Mai lboxen in Erscheinung, sondern ist Anbie ter 
einer e igenen elektronischen Dienst le istung, die sich übr igens auch auf das Anb ie ten jur ist isch interessanter 
Sof tware erstrecken kann. Beschreibt man diese Mögl ichke i t , so spr icht man nicht von etwas Reali tätsfern-
Futur ist ischem. Man kann derart ige „Anwa l t s -Ma i lboxen" in den USA studieren. Es geht also w i e d e r u m um 
etabl ierten „Stand der (auch: Berufs-) Technik". Hinzu k o m m t aber noch eine Über legung, die vol ls tändig auf 
der t radi t ionel len Konzept ion des Anwal tsberufs aufbaut. Ein System indiv iduel ler elektronischer Dienst le is tun
gen steht der se lbständigen Auf fassung v o m Anwal tsberu f näher, als etwa das Einspeisen eigener Informat io
nen in f remde Mai lboxen. Zwar könnte der Anwa l t auch auf diese Weise bei geeigneten Vere inbarungen den 
ökonomischen Wer t der von ihm akkumul ier ten In format ionen realisieren. Die attraktivere Perspektive dürf te 
aber in der se lbständigen Lösung l iegen. Denn ein „Netzwerk" derart iger vertei l ter Mai lboxen entspr icht , um 
den eben ausgesprochenen Gedanken nochmals zu unterst re ichen, der Selbständigkei t des einzelnen Anwal ts 
(der einzelnen Kanzlei) viel besser als wen ige „zentrale" Lösungen. Entgegen der These, daß EDV no twend ig zu 
derart igen Zentra l is ierungen führen muß, ist darauf h inzuweisen, daß gerade die Leistungsste igerung im Be
reich der M ik rocompu te r dezentrale Lösungen außerordent l icher Leistungsfähigkei t zu relativ überschaubaren 
Kosten ermögl icht . Dieser technolog ische Trend förder t also, w e n n er von e inem freien Beruf adäquat aufge
gr i f fen w i rd , die Unabhängigkei t . Er steigert zugleich (und das gilt für alle hier angesprochenen Aspekte) die 
Wet tbewerbs fäh igke i t vor al lem kleinerer Kanzleien. Zu befürchten ist a l lerdings, daß EDV-Skepsis und eine 
(im Zusammenhang mit EDV-Projekten) auch unter Jur is ten wei tverbrei tete Betreuungsmental i tä t Konzentra
t ion und Zentral is ierung im Rahmen von Großprojekten so stark in die Hand arbeiten werden , daß w e g e n des 
dadurch geförder ten Gefühls des „ im Grunde doch gut Au fgehobense ins " die indiv iduel len Gestal tungschan
cen verspiel t we rden . 

„Standespolitische" Konsequenzen 

Bei allen diskut ier ten Punkten zeigt sich, daß der Anwal tsberu f angesichts der EDV-Entwick lung mit einer Si
tuat ion konfront iert ist, in der außerordent l iche Chancen mit ebenso großen Gefahren verbunden s ind. Die 
Chancen l iegen dar in, mit dem neuen Instrument unter Berücks icht igung der anerkannten und übe rkommenen 
Qual i tätsmaßstäbe auf die gesteigerte Komplexi tät des Berufsumfeldes so reagieren zu können, daß der Beruf 
im umfassenden Sinne „frei" bleibt. Das setzt aber die intel l igente und kreative Meis terung der EDV-Technolo
gien voraus. Das andere Szenario sieht so aus, daß der Anwa l t sich in von anderen Organisat ionen gestal teten 
fert igen EDV-Umgebungen häusl ich einrichtet. In dieser Perspektive kann man sich nur schwer vorstel len, daß 
die Unabhängigke i t des Anwal ts als Organ der Rechtspf lege völ l ig unbeschädig t bleibt. W e n n die Prognose 
zutrifft, daß der Vormarsch von EDV-Technologie im Arbe i tsumfe ld des Anwal ts irreversibel ist, steht der Stand 
vor einer fo lgenschweren Entscheidungssi tuat ion. 

Maximi l ian Herberger 


